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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Pnnz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR/ZB/4211 

Betreff' 

Unternehmerbuchgesetz - UntBuG 
Stellungnahme 

Datum: 1 2. NOV.1990 

1 '{ertellt._1 5. Nov" 
... -- •• ...!o,. ·~4 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2379 
Datum 

7. 11. 1990 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­
mation. 

Der Präsident: ~er Kamm~amtSdire~tor: 
lA J 'i il 

/ Ii "/ GI le'N' / 

Beilage 

Telegramme: Arbkammer Wien, Telex 131690 
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An das 
Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

10.004/78-I 3/90 WR/Dr.Cm/Bi/4211 2379 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Führung 
des Unternehmerbuches und damit zusammenhängende 
Regelungen des Handels-, Gesellschafts- und Ge­
nossenschaftsrechts, des versicherungsaufsichts­
gesetzes, des AUßerstreitgesetzes, der Juris­
diktions- und des Rechtspflegergesetzes, des 
GerichtSkommissärsgesetzes sowie des Exekutions-, 
Insolvenz- .und Gerichtsgebührenrechts 
(Unternehmerbuchgesetz - untBuG) 

30.10.1990 

Der österreichische Arbeiterkammertag unterstützt die Bestrebun­

gen des Bundesministeriums für Justiz, die veralterten Organisa­
tionsstrukturen im Bereich der öffentlichen Verzeichnisse der 

unternehmen auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen. Daß dabei 

das Grundbuchsverfahren mit ADV-Einsatz Vorbildwirkung hat, ist 

verständlich, wenn man weiß, daß die Umstellung des Grundbuchs 

ohne größere Schwierigkeiten im wesentlichen bereits durchgezogen 

werden konnte. 

Es ~vird somit die Reorganisation des Handelsreg:l.sters l.md die 
damit verbundene Neuregelung und Vereinfachung der "öffentlichen 

Bücher über Unternehmen" prinzipiell begrüßt. 
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Die praktische Erfahrung zeigt aber, daß die derzeitige Organisa­

tion des Hande sregisters für Interessenten relativ unbefriedi­

g~nd ist. So k nnen die geltenden Organisationsvorschriften etwa 
kein Verzeichnis, das Auskurift über Stand und Verbleib des Aktes 

gibt 1 so daß die J\.ktensuche einige Zeit aufgewendet werden 
muß. 

Als unbefriedi end stellt sich aber nicht nur die innere Organi­

sation des Han elsregisters dar, sondern ebenso die Kontrolle von 

unrichtigen, 1.1 vollständigen oder unterlassenen Anmeldungen zum 

Unternehmerbuc . Im ab 1992 geltenden Rechnungslegungsgesetz wird 

z<;.;ar gemäß § 82 den Gesellschaftern, Gläubigern bzw. den Be­

tn.e:bsrate:n die Möglichkeit eingeräumt, eine Überprüfung durch 

das Handelsregister zu beantragen. Allerdings beschränkt sich 
diese auf den formellen Aspekt, ob die eingereichten Unterlagen 
vollzählig im Sinne des Rechnungslegungsgesetzes bekanntgemacht 

''lorden sind. 

Da das Rechn ngslegungsgesetz zahlreiche Publizitätspflichten 

enthal ten Hir' (z. B. den neu zu erstellenden P-.nhang) I wäre es 

notwendig, au h materielle Kontrollmöglichkeiten gesetzlich zu 
verankern. Es sei' daran erinnert, daß bei den Verhandlungen zum 
Rechnungslegun sgesetz akzeptiert wurde, daß einige Informationen 

statt in der Bilanz im Anhang erfolgen dürfen. Wenn nun zwar der 

Anhang offenge egt wird, der' Inhalt desselben jedoch unvollstän­

dig bleibt, ann ist die formelle prÜfung hinsichtlich der 

Volls~ändigkei der eingereichten Unterlagen völlig unzureichend. 

I 
I 

Im unternehme~sbuch sollte daher der Arbeiterkammer ein Antrags-

recht auf inh ltliche Kontrolle der Offenlegungspflichten einge­

räumt werden. Dieses Antragsrecht müßte auch im § 282 RLG aufge­

nommen t..verden. 

l 
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Gefordert wird \'lei ters eine Regelung, die auch die Arbei terkam­

mern zur \ Unternehmerbuchabfrage befugt, wie sie in § 26 für 
Rechtsanwäl te vorgesehen ist, allerdings sollte die .A.bfrage der 

Arbeiterkammern ohne Bescheid des Bundesministers :ür Justiz 
schon kraft Gesetzes mögl1ch sein. 

Da in der österreichischen Unternehmens struktur zunehmend Kon­
zernbildungen zu beobachten sind, wäre die Ersichtlichmachung von 

mindestens 25 % Beteiligungen an Kapitalgesellschaften wünschens­

wert. Nicht sinnvoll erscheint die Erfassung sämtlicher Aktionäre 
einer Publikations-AG. 

Im § 5 Z. 4 soll te nicht nur die Tatsache des Einreichens des 

Jahresabschlusses gemäß §§ 277, 279 HGB. sondern auch der Tag der 

Einreichung des Jahresabschlusses erfaßt werden . 

. liligelehnt \"iird die Änderung des § 72 Konkursordnung , wonach die 

öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 3 entfällt, wenn eine 
Ablehnung der Konkurseröffnung mangels hinreichenden Vermögens 
innerhalb der letzten sechs Monate veröffentlicht wurde. 

Es sollte nach wie vor jedesmal eine Veröffentlichung der .l\bleh­

nung der Konkurseröffnung mangels hinreichenden Vermögens erfol­

gen, weil sonst Dienstnehmer an der wahrnehmung der ihnen durch 

das IESG vorgegebenen Fristen gehindert sind . 

. lilischließend Viird mi tgeteil t, daß die Bestimmung des § 25 Abs. 1 

UntBuG seitens des österreichischen Arbeiterkammertages schärf­

stens abgelehnt wlrd: 

Die im Vorblatt zum genannten Gesetzentwurf genannten Kosten- und 
Einnahmenschätzungen lassen darauf schließen, daß im Gegensatz zu 
. den rein faktischen Erwägungen einer geordneten Gerichtsverwal-

tung und -organisation auch fiskalische überlegungen Platz 

gegriffen haben. 
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Ohne di e i on der in erster Li ni e betroffenen Unternehmer 

einnehmen zu ollen, ist es aus der Sicht des österreichischen 

Arbei terkammertages ni cht vertretbar, daß durch di e / Umste 11 ung 

eine Einnahme uelle für den staat geschaffen wird. Sollten 
fiskalische ü erlegungen eine stärkere Besteuerung der Unterneh­
men wünschens ert erscheinen lassen, so sollte diese Maßnahme im 

Berei ch der U ter'nehmensbesteuerung, ni cht hi ngegen im Wege der 

Erschwer'ung d s kostenlosen Zugangs zu Informationsquellen für 
weite Bevölke ungskreise geschehen. 

I 

Die Einnahmen1chätzUng von Mehreinnahmen von 30 Millionen Schil-
ling pro Jahr ist nach Ansicht des österreichischen Arbeiterkam­

mertages offe sichtl ich weitgehend auf die Bestimmung des § 25 

Abs. des ~nternehmerbuchgesetzes zurückzuführen. Danach ist 

eine einsicht durch Herstellung einer Ausfertigung zu gewähren. 

Für den öste reichischen Arbeiterkammertag bedeutet dies, daß 
Ratsuchende , i e s; ch i nfolge der verschachte 1 ten Konstrukt; on 
eines Unterne mens erst im Wege der Einsicht in das Unternehmer­

buch Klarheit über die Aktiv- oder Passivlegitimation des (poten­

tiellen) stre tgegners verschaffen müssen, bereits vor Eingang in 

ein Verfahren relativ hohe Kosten zu tragen haben, die mangels 

Vorliegens 

unterl i egen •. 

Verfahrens auch nicht der Verfahrenshilfe 

Die in den E läuternden Bemerkungen geäußerte Meinung, daß § 55 

Abs. 4 Geo g nüge, um auch wei terhi n di e mündl i che Auskunftser­

tei 1 ung durc di e Geri chtskanzl ei zu ermögl i chen, rei cht nach 

Ansi cht des sterrei chi schen Arbei terkammertages ni cht aus, di e 

von § 25 Abs 1 UntBuG ausgehende Gefahr der Verweigerung einer 

solchen Ausk zu verhindern. Solange § 55 Abs. 4 Geo keinen 

Einzelrechtsanspruch auf mündliche Auskunft aus dem Grundbuch 

enthält, wird sich die Gerichtskanzlei jedenfalls darauf berufen, 

daß die Einsicht durch die Gewährung einer Abschrift zu er'statten 

ist. 
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Daß sogar eine im Gesetz dezidiert enthaltene Auskunftspflicht in 

den einzelnen Ger1chtssprengeln unterschiedlich gehandhabt wird, 

kann jedermann dadurch erfahren, daß er e1ne mündliche Auskunft 

gemäß 5 5 Abs. 2 Grundbuchsumstellungsgesetz verlangt. Dabei wlrd 

sich erweisen. daß in einer Vielzahl der Bez1.rksger1chte eine 

mündliche Auskunftserteilung aus dem Grundbuch nicht mehr erstat­
tet \·lird. 

Der Präsident: Der KammeramtSdirektor: 

~ 
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